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XIV. Gesetzgebungspcriüde 

DER BUNDESMINISTER FüR ·F'NANZEN .. \-!ien, 1976 05 28 

Zl. 5591-Pr.2/1976 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n " , .. 

289 lAB 

iWG ~05'" 31 
zu 285' IJ 

Auf die Anfrage der Abg .. Dro Feurstein und Genossen Nr" 285/J, 
vom 1.,4.1976, betreffend die Besteuerung von Schilehrer und 
Bergführer, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu der gegenständlichen Anfrage ist zu bemerken, daß im § 10 
Abs.,2 Z.,7 des Umsatzsteuergesetzes 1972 für die sonstigen 
Leistungen bestimmter - taxativ aufgezählter - Gruppen von 
freien Berufen der ermäßigte Umsatzsteuersatz vorgesehen ist .. 
Sinn und Z\veck dieser. Bestimmung \"iaren darauf gerichtet, den 
besonderen berufsrechtlichen Verpflichtungen, welchen die 
Angehörigen dieser freiberuflich tätigen Berufsgruppen auf Grund 
eigener Berufsgesetze (zoBo Xrztegesetz, Rechtsanwaltsordnung, 
Nötariatsordnung, Ziviltechnikergesetz, Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung) unterliegen, durch eine begünstigte umsatz­
steuerliehe Behandllli'"lg Rechnung zu. tragen" Schon zur Zeit der 
Gesetz'verdung gab es jedoch \·Jünsche auch anderer freiberuflicher 
und zahlreicher ge'Vlerblich tätiger Berufsgruppen, für ihre 
Leistungen ebenfalls ·den ermäßigten Steuersatz zuerkannt zu 
bekommen .. 

So sehr Wünsche dieser Art verständlich sind, darf doch nicht 
übersehen werden, daß das Streben nach Erlangung einer Steuer­
ermäßigungbei fast allen Gruppen von \-lirtschaftstrei benden 

. anzutreffen ist und jede Begünstigungsmaßnahme daher zwangs­
läufig Beispielsfolgen auslöst. Ist einer bestir:unten Berufs­
gruppe·- aus welchen Gründen immer ~ eine steuerliche Be~ 
günstigun~eingeräumtworden, so folgen ".lnt.er Einweis auf 
diese bereits bestehende . Begüns~igung unweigerlich. 'tlünGche anderer 
Ber\lfsgru~pen, die ihre L~istungen ·ebenfalls für begünstigunr,s­
v";irdige·racht.en. . 

·j. 
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2.. Blatt 

Es liegt auf der Hand, daß es im Hinblick auf die große 
Zahl der eine Stel.lerermäßigung anstrebenden Berufsgruppen 
schon aus bu.igetären Gründen uillJöglich wäre, allen diesen 
Begiinstigungsl'iÜnschen zu entsprechen, abgesehen davon, dar: 
bei Ausweitung bestehender Steuererme.ßigt'lT ... g in sachlicher 
Hinsicht ka.~m stichhaI tige Gründe dafiiL' gefUI\.den "I/erden 
könnten, Begünstigungs1:/ünsche anderer - ähnlic1:e Leistungen 
erbringender - Berufsgruppen, die unt;er Hin1rleisauf ber~i ts 
zugestandene Begünstigungen vorgebracht werden, abzulehnen" 

Einer der Hauptgründe, daß nicht sämtliche freiberufliche 
Betätigungen in die Begiinstigungsvorschrift des § 10 
Abs.2 Z.7 des Umsatzsteuergesetzes 1972 aufgenommen wQrden, 
bestand darin, eine durch Einzelpersonen ausgeubte unter­
richtende Tätigkeit, die im Berufsleben in vielerlei 
Erscheinungsformen vorkommen kann und häufig mi t a.~deren 

Betätigungen verquickt ist, grundsätzlich nicht in" die 
Begünstigung einzubeziehen. Auch im Hinblick darauf ließe 
es sich sachlich wohl kaum rechtfertigen~ aus dem großen 
und vielschichtigen Bereich der unter=ichtenden Tätigkeiten 
etwa gerade die Leistungen der Schilehrer he~auszugreifen 
und einer Begünstigung zuzuführen. Bei allem Verständnis für 
die in vieler Hinsicht verantwortungsvolle und für aen 
Fremdenverkehr bedeutsame Tätigkeit der Schilehrer und 
Bergführer kann daher dem der gegen~tändlichen Anfrage 
zugrundeliegendenWunsch, für die Leistungen der Schilehrer 
und BergfÜhrer den. ermäßigten Umsatzsteuersatz vorzuseben, 
nicht nähergetreten werden •. 
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